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Erstinformation – Referenzberuf Apothekerin oder Apotheker 

 

Anerkennung und Berufszulassung (Approbation) als Apothekerin oder Apotheker in Baden-
Württemberg 
 
Der Beruf Apothekerin oder Apotheker ist in Deutschland ein reglementierter Beruf. Ohne 
Anerkennung und damit ohne eine Approbation mit Berufszulassung dürfen Sie in Deutschland 
nicht als Zahnärztin oder Zahnarzt arbeiten. Für eine Anerkennung müssen Sie einen Antrag 
ausfüllen und diverse Dokumente an die zuständige Anerkennungsstelle schicken. 
 
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen: 
 
Allgemein zum Anerkennungsverfahren in Baden-Württemberg: 
Informationen der zuständigen Stelle zum Verfahren mit Kontakt, Hinweisen zur Antragstellung, 
notwendigen Unterlagen, Antragsformularen und Kosten:  
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bildung/ausbildung/seiten/pharmazie-ausland/ 
 
Antragsformular für Anerkennung der Approbation und/oder vorläufiger Berufserlaubnis mit Liste 
der nötigen Unterlagen und Muster-Lebenslauf mit Abschluss in: 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-
Internet/Themenportal/Schule_und_Bildung/Berufliche_Ausbildung/Apothekerin_Apotheker_Aus
bildung_Approbation/_DocumentLibraries/Documents/LPA_Apo_Appr_Antrag_Drittstaaten.pdf 
 
Antrag auf eingeschränkte Berufserlaubnis 
 
Es besteht die Möglichkeit, eine fachlich eingeschränkte Berufserlaubnis zu bekommen. Diese 
Berufserlaubnis kann auf bestimmte Tätigkeiten und Beschäftigungsstellen beschränkt werden. 
Die wird befristet bis zu einer Gesamtdauer von höchstens zwei Jahren erteilt oder verlängert 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Schule_und_Bildung/Berufliche_Ausbildung/Apothekerin_Apotheker_Ausbildung_Approbation/_DocumentLibraries/Documents/LPA_Apo_Appr_Antrag_Drittstaaten.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Schule_und_Bildung/Berufliche_Ausbildung/Apothekerin_Apotheker_Ausbildung_Approbation/_DocumentLibraries/Documents/LPA_Apo_Appr_Antrag_Drittstaaten.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Schule_und_Bildung/Berufliche_Ausbildung/Apothekerin_Apotheker_Ausbildung_Approbation/_DocumentLibraries/Documents/LPA_Apo_Appr_Antrag_Drittstaaten.pdf
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werden. Mit der Berufserlaubnis dürfen Sie nur unter Aufsicht einer Person mit Approbation 
arbeiten. Das Antragsformular ist das gleiche wie der für die Approbation. Sie können ihn später 
oder auch zeitgleich damit stellen. 
 
 
 
Stand 31.03.2026 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 
 
Dieses Informationsmaterial darf nur mit Angabe des Titels, des Verfassers und des Standes der 

Veröffentlichung verwendet werden: 

Aktion Jugendberufshilfe in Ostwürttemberg (AJO) e.V. 

Projekt A.Q.B. II – Anerkannt.Beraten.Qualifiziert in Ostwürttemberg 

IQ-Beratungstelle für Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung 

 

https://www.ajoev.de/projekt-a-q-b/ 
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